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(54) KAPSEL ZUR ZUBEREITUNG EINES GETRÄNKES

(57) Vorgeschlagen ist eine Kapsel (1) zur Zubereitung eines Getränkes. Die besagte Kapsel (1) umfasst einen
vorzugsweise rotationssymmetrisch ausgebildeten Kapselkörper (2) mit einer Seitenwand (3) und einem insbesondere
einstückig mit dieser ausgebildeten Boden (4). Darüber hinaus umfasst die Kapsel (1) einen den Kapselkörper (2)
abdeckenden Deckel (16) zur Bildung einer geschlossenen Kammer (9), welche zumindest eine Ausgangssubstanz zur
Zubereitung des Getränkes enthält. Der Kapselkörper (2) weist zumindest eine, insbesondere spaltförmige, Öffnung
(11) oder Sollbruchlinie (5, 5’) zum Durchleiten einer Flüssigkeit durch die Kapsel (1) auf. Der Kapselkörper (2) ist
zumindest teilweise mit einer die Öffnung (11) oder die Sollbruchlinie (5, 5’) abdeckenden Barriereschicht (12) aus einem
Metalloxid beschichtet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kapsel
zur Zubereitung eines Getränkes gemäss dem Oberbe-
griff von Anspruch 1.
[0002] Im Stand der Technik sind eine Vielzahl von ver-
schiedenen Portionsverpackungen und Systemen zur
Zubereitung von Getränken bekannt. Insbesondere Kap-
seln werden häufig zur Herstellung von unterschiedli-
chen Heissgetränken, allen voran Kaffee oder Tee, im
Heimgebrauch eingesetzt. Üblicherweise umfassen sol-
che Kapseln, die als Einwegprodukte konzipiert sind, ei-
nen Kapselkörper zur Aufnahme der Getränkezutaten
sowie einen den Kapselkörper abdeckenden Deckel. Bei
den Zutaten handelt es sich meist um geröstete und ge-
mahlene Kaffeebohnen, teilweise aber auch um getrock-
nete Teeblätter. Allerdings kommen auch lösliche Pro-
dukte im Allgemeinen oder Konzentrate in Frage. Bei der
eigentlichen Zubereitung wird unter Druck stehendes
Wasser durch die Kapsel geleitet, wodurch es zu einer
Extraktion bzw. zu einem Auflösen des in der Kammer
enthaltenen Materials kommt.
[0003] So beschreibt die WO 2013/092910 A1 eine
Kapsel zur Herstellung von Getränkeprodukten. Die Kap-
sel umfasst einen mit einem Deckel abgedeckten Kap-
selkörper zur Bildung einer geschlossenen Kammer, die
eine Substanz zur Zubereitung eines Getränkes enthält.
Der Kapselkörper weist im Bereich des Bodens Schlitze
zur Durchleitung einer Flüssigkeit durch die Kapsel auf.
Diese haben die Funktion, eine Penetration des Kapsel-
bodens mit einer dazu vorgesehenen Vorrichtung zu er-
leichtern. Bevorzugt wird der Kapselkörper mittels eines
Tiefziehverfahrens hergestellt.
[0004] Durch das Anbringen von Schlitzen am Kapsel-
boden resultiert der Nachteil, dass der Kapselkörper an
sich nicht fluiddicht ist. Um dem Rechnung zu tragen wird
vorgeschlagen, die Schlitze mit einer im Wesentlichen
luftundurchlässigen Schicht zu verschliessen. Dabei
kann es sich beispielsweise um ein lösbares und lebens-
mitteltaugliches Polymer oder auch um eine Aluminium-
folie, die ebenfalls penetriert wird, handeln. Das Anbrin-
gen einer derartigen Schicht im oder am Kapselkörper
ist allerdings aufwendig und kostenintensiv.
[0005] Ferner ist die Herstellung eines tiefgezogenen
Kapselkörpers aus einem Kunststoffmaterial teurer als
ein entsprechender Spritzguss und ermöglicht weniger
komplexe Formen. Um einen derartigen Kapselkörper
sauerstoff- und/oder aromadicht auszuführen, muss die-
ser in der Regel aus einem mehrschichtigen Verbund-
material aus verschiedenen Kunststoffen hergestellt
werden. Dies erschwert das Recycling der Kapsel nach
deren Gebrauch.
[0006] Die EP 2 957 524 A1 beschreibt eine Kapsel
zur Herstellung eines Getränkes, deren Kapselkörper ei-
nen Boden mit einem Schwächungsmuster mit mindes-
tens einer Sollbruchlinie aufweist. Der Kapselkörper ist
derart ausgestaltet, dass es bei einem vorbestimmten
Aussendruck auf den Boden zu einem Aufreissen des

Kapselkörpers entlang der Sollbruchlinie kommt. Da-
durch ist ein Öffnen der Kapsel in einer dazu vorgese-
henen Getränkeherstellungsvorrichtung möglich, ohne
dass Penetrationsmittel erforderlich wären.
[0007] Die besagte Kapsel hat allerdings den Nachteil,
dass der Kapselkörper im Bereich der Sollbruchlinie nur
eine sehr geringe Wandstärke aufweist und dadurch
nicht sauerstoff- und/oder aromadicht ist. Dadurch kann
eine in der Kapsel enthaltene Ausgangssubstanz nicht
über einen längeren Zeitraum darin aufbewahrt werden.
[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die oben genannten Nachteile im Stand der Technik zu
überwinden. Insbesondere ist es eine Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine vielfältig anwendbare und kon-
struktiv einfache Kapsel zur geschlossenen, insbeson-
dere sauerstoff- und/oder aromadichten, Aufnahme von
zumindest einer Ausgangssubstanz zur Zubereitung ei-
nes Getränkes zu schaffen. Dennoch soll die Kapsel im
Rahmen einer Getränkeherstellung leicht geöffnet wer-
den können. Darüber hinaus soll die Kapsel kostengüns-
tig und in hohen Stückzahlen herstellbar sein.
[0009] Diese Aufgaben werden durch eine Kapsel ge-
löst, welche die Merkmale in Anspruch 1 aufweist. Die
Kapsel zur Zubereitung eines Getränkes umfasst einen
vorzugsweise rotationssymmetrisch ausgebildeten Kap-
selkörper mit einer Seitenwand und einem insbesondere
einstückig mit dieser ausgebildeten Boden. Ferner um-
fasst die Kapsel einen den Kapselkörper abdeckenden
Deckel zur Bildung einer geschlossenen Kammer. Die
Kammer enthält zumindest eine Ausgangssubstanz zur
Zubereitung des Getränkes. Der Kapselkörper weist zu-
mindest eine, insbesondere spaltförmige, Öffnung oder
Sollbruchlinie zum Durchleiten einer Flüssigkeit durch
die Kapsel auf. Der Kapselkörper ist zumindest teilweise
mit einer die Öffnung oder die Sollbruchlinie abdecken-
den Barriereschicht aus einem Metalloxid beschichtet.
[0010] Unter dem Begriff Metalloxid werden im vorlie-
genden Zusammenhang nicht nur Oxide von Metallen
verstanden, sondern auch Oxide des Halbmetalls Silizi-
um.
[0011] Diese Ausgestaltung der Kapsel ermöglicht ei-
ne besonders zuverlässige geschlossene Aufnahme von
zumindest einer Ausgangssubstanz zur Zubereitung ei-
nes Getränkes, obwohl der Kapselkörper zumindest eine
Öffnung oder Sollbruchlinie zum Durchleiten einer Flüs-
sigkeit durch die Kapsel aufweist. Im Rahmen einer Ge-
tränkeherstellung kann die Kapsel damit leicht geöffnet
werden. Die Kapsel ist kostengünstig und in hohen
Stückzahlen herstellbar, da insbesondere ein aufwendi-
ges Anbringen einer Aluminiumfolie im Bereich einer Öff-
nung oder Sollbruchlinie entfällt.
[0012] Der Kapselkörper kann sauerstoff- und/oder
aromadicht sein. Durch eine sauerstoffdichte Ausfüh-
rung kann ein Eindringen von Sauerstoff in die Kapsel
während der Lagerung einer darin enthaltenen Aus-
gangssubstanz im Wesentlichen vermieden werden.
Entsprechend kann ein Altern der Ausganssubstanz, bei-
spielsweise von Kaffeepulver, durch Oxidation vermie-
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den werden. Eine sauerstoffdichte Kapsel ist in der Regel
auch aromadicht. Entsprechend wird ein Austreten von
in der Ausgangssubstanz enthaltenen Aromastoffen
während der Lagerung derselben innerhalb der Kapsel
im Wesentlichen verhindert.
[0013] Sauerstoff- und/oder Aromadichtigkeit ist erfor-
derlich, um insbesondere bei Kaffee eine Mindesthalt-
barkeit von 12 Monaten, vorzugsweise von 18 Monaten,
zu erreichen. Entsprechend wird im vorliegenden Zu-
sammenhang unter einer sauerstoff- und/oder aroma-
dichten Kapsel eine Kapsel verstanden, in welcher Kaf-
feepulver für eine Dauer von mindestens 12 Monaten,
vorzugsweise mindestens 18 Monaten, bei Raumtempe-
ratur an Atmosphärenluft lagerbar ist, ohne dass es zu
einer Veränderung des Kaffeepulvers kommen würde,
welche die Qualität eines daraus hergestellten Kaffee-
getränkes signifikant beeinträchtigt.
[0014] Der Kapselkörper kann eine oberflächenberei-
nigte Oxygen Transmission Rate (OTR) in der Einheit
cm3 pro m2 pro Tag pro 0,21 bar von weniger als 20,
vorzugsweise weniger als 10, bevorzugterweise weniger
als 5, haben. Die OTR gibt an, welche Menge an Sauer-
stoff pro Flächen- und Zeiteinheit durch den Kapselkör-
per diffundiert.
[0015] Der Kapselkörper kann aus einem Kunststoff-
material, insbesondere aus Polypropylen oder aus einem
biologisch abbaubaren Kunststoffmaterial, bestehen.
Ein Kapselkörper aus diesen Materialien ist umwelt-
freundlicher als beispielsweise einer aus Aluminium. So
kann ein Kapselkörper aus einem Kunststoffmaterial ei-
ner thermischen Wiederverwertung zugeführt werden.
Allerdings ist auch ein eigentliches Recycling oder ggf.
ein biologischer Abbau möglich. Insbesondere in diesem
Zusammenhang hat eine Barriereschicht aus einem Me-
talloxid den Vorteil, dass diese vergleichsweise dünn
ausgebildet sein kann, wie weiter unten noch näher er-
läutert wird. Dadurch ist es möglich, eine Kapsel mit ei-
nem Kapselkörper zu schaffen, der im Wesentlichen aus
einem einzigen Kunststoffmaterial (aus einem soge-
nannten Monomaterial) hergestellt ist. Dies hat gegenü-
ber mehrschichtigen Kapselkörpern den Vorteil, dass ei-
ne erfindungsgemässe Kapsel leichter auf umwelt-
freundlichere Weise rezykliert oder ggf. abgebaut wer-
den kann. Polypropylen hat sich bei Getränkepackun-
gen, insbesondere für Portionsverpackungen von Heis-
sgetränken, bewährt. Es lässt sich hervorragend durch
Spritzguss verarbeiten, mit einem Metalloxid beschich-
ten und siegeln. Darüber hinaus ist es gut rezyklierbar.
[0016] Die Barriereschicht kann aus einem Siliziumo-
xid oder aus einem Aluminiumoxid bestehen. Diese bei-
den Materialien zeigen gute Barriereeigenschaften, ins-
besondere im Hinblick auf die Sauerstoff- und/oder Aro-
madichtigkeit. Darüber hinaus sind derartige Barriere-
schichten weitestgehend unempfindlich gegenüber Hit-
ze und Feuchtigkeit, womit auch sterilisations- und pas-
teurisationstaugliche Kapseln hergestellt werden kön-
nen.
[0017] Die Barriereschicht kann eine Stärke von 10 nm

bis 1 mm, vorzugsweise von 20 nm bis 500 nm, bevor-
zugterweise von 40 nm bis 200 nm, aufweisen. Derartig
geringe Schichtstärken haben den Vorteil, dass zum be-
schichten des Kapselkörpers nur eine geringe Menge an
Metalloxid verwendet werden muss. Daraus ergibt sich
der oben bereits erläuterte Vorteil, dass eine mit einer
derart dünnen Barriereschicht beschichtete Kapsel ge-
gebenenfalls als aus einem Monomaterial bestehend an-
gesehen werden kann. Ferner sind derart dünne Barri-
ereschichten im Wesentlichen transparent. Damit lassen
sich Kapselkörper beliebiger Farbe beschichten, ohne
dass diese nicht mehr sichtbar wäre. Auch die Herstel-
lung transparenter Kapselkörper ist möglich.
[0018] Wenn der Kapselkörper eine spaltförmige Öff-
nung aufweist, kann diese eine Breite von weniger als
150 nm, vorzugsweise weniger als 100 nm, bevorzug-
terweise weniger als 50 nm haben. Derart schmale spalt-
förmige Öffnungen lassen sich besonders gut mit einer
Barriereschicht aus einem Metalloxid abdecken. Derar-
tige Öffnungen lassen sich mit einem Laserschneidver-
fahren am Kapselkörper anbringen.
[0019] Der Kapselkörper kann mit einem Spritzguss-
oder einem Tiefziehverfahren hergestellt sein. Insbeson-
dere ein Spritzgussverfahren hat den Vorteil, dass damit
leicht Kapselkörper nahezu beliebiger Geometrie kos-
tengünstig in hoher Stückzahl hergestellt werden kön-
nen. In der Regel bestehen aus Spritzguss hergestellte
Teile aus einem Monomaterial, das sich auf einfache
Weise kostengünstig und umweltfreundlich rezyklieren
lässt. Aufgrund der Barriereschicht aus einem Metalloxid
weist der aus einem Monomaterial bestehende Kapsel-
körper dennoch eine hohe Sauerstoff- und/oder Aroma-
dichtigkeit auf.
[0020] Insbesondere für die Herstellung eines Kapsel-
körpers mit zumindest einer Sollbruchlinie ist die Ver-
wendung eines Spritzgussverfahrens vorteilhaft, da mit-
tels Spritzguss besonders wirkungsvoll Wand- und/oder
Bodenbereiche mit reduzierter Stärke hergestellt werden
können. Gegenüber Kapselkörpern mit zumindest einer
Öffnung hat es sich in diesem Zusammenhang zudem
als günstig erwiesen, dass bei der Herstellung von Kap-
selkörpern mit zumindest einer Sollbruchlinie die beiden
Hälften der Spritzgussform nicht in Kontakt kommen
müssen, um eine Öffnung im Gussteil (Kapselkörper) zu
erzeugen. Dadurch kann ein übermässiger verschleiss
der Spritzgussform vermieden werden.
[0021] Die Barriereschicht kann durch ein Plasmabe-
schichtngsverfahren, vorzugsweise durch ein PEVCD-
Verfahren, auf den Kapselkörper aufgetragen sein. Für
das PEVCD (Plasma Enhanced Chemical Vapour De-
position)-Verfahren wird vorzugsweise HMDSO (He-
xamthyldisiloxan) oder TEOS (Tetraethoxysilan) ver-
wendet. Besonders bevorzugt kann eine Plasma-Vorbe-
handlung mit HMDSO und/oder TEOS und Sauerstoff
(O2) erfolgen. Dadurch lassen sich Kapselkörper mit ver-
gleichsweise komplexer Geometrie beschichten. Zudem
kann mit dieser Methode eine oben beschriene überaus
dünne Barriereschicht aufgetragen werden.
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[0022] Die Barriereschicht kann innenseitig, aussen-
seitig oder beidseitig am Kapselkörper angebracht sein.
Dies gewährt grosse Flexibilität bei der Ausgestaltung
des Kapselkörpers. Insbesondere wenn die Barriere-
schicht innenseitig am Kapselkörper angebracht ist,
kann verhindert werden, dass in der zumindest einen
Ausgangssubstanz zur Zubereitung eines Getränkes
enthaltene Substanzen in das Material des Kapselkör-
pers diffundieren.
[0023] Der Kapselkörper kann zusätzlich, innenseitig,
aussenseitig oder beidseitig, eine Überlackschicht auf-
weisen. Diese Überlackschicht kann insbesondere eine
Dicke von 500 nm bis 50 mm, vorzugsweise von 1 mm
bis 25 mm, bevorzugterweise von 2 mm bis 10 mm, auf-
weisen. Die besagte Überlackschicht kann die optische
Erscheinung der Kapsel ansprechender machen. Aller-
dings kann sie auch einem Schutz der Barriereschicht
gegen Abrasion und/oder Korrosion dienen.
[0024] Die spaltförmige Öffnung oder die Sollbruchli-
nie kann nach deren aufreissen als Engstelle zum Auf-
schäumen einer aus dem Kapselkörper abgeleiteten
Flüssigkeit ausgebildet sein. Dies ist insbesondere bei
der Herstellung von Cafe Creme oder Espresso zum Er-
zielen der charakteristischen Crema vorteilhaft, aller-
dings auch zum Herstellen von Milchschaum.
[0025] Weitere Vorteile und Einzelmerkmale der vor-
liegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung mehrerer Ausführungsbeispiele und
aus den Zeichnungen.
[0026] Es zeigen schematisch:

Figur 1: Perspektivische Darstellung eines Kapsel-
körpers einer erfindungsgemässen Kapsel
mit Sollbruchlinien;

Figur 2: Schnittansicht eines Kapselkörpers gemäss
Figur 1;

Figur 3: Vereinfachte Vergrösserung des Teilbe-
reichs A aus Figur 2;

Figur 4: Perspektivische Darstellung einer erfin-
dungsgemässen Kapsel mit einem Kapsel-
körper gemäss den Figuren 1 bis 3;

Figur 5: Seitenansicht eines Kapselkörpers eines al-
ternativen Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemässen Kapsel mit spaltförmigen
Öffnungen;

Figur 6: Draufsicht auf einen Kapselkörper gemäss
Figur 5;

Figur 7: Vereinfachte Vergrösserung des Teilbe-
reichs B aus Figur 5;

Figur 8: Schnittansicht eines Kapselkörpers eines
weiteren einer erfindungsgemässen Kapsel;

Figur 9: Vereinfachte Vergrösserung des Teilbe-
reichs C aus Figur 8.

[0027] Figur 1 zeigt einen Kapselkörper 2 eines ersten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemässen Kap-
sel 1. Der Kapselkörper 2 ist rotationssymmetrisch be-
züglich seiner Längsmittelachse L ausgebildet und um-
fasst eine Seitenwand 3 sowie einen einstückig mit dieser
verbundenen Boden 4. Im Bereich des Bodens 4 weist
der Kapselkörper 2 Sollbruchlinien 5, 5’ auf. Der Kapsel-
körper 2 ist einstückig durch ein Spritzgussverfahren her-
gestellt und besteht aus einem für Spritzguss geeigneten
Kunststoff, beispielsweise aus Polypropylen oder Poly-
ethylen. Der Kapselkörper 2 ist auf der Innenseite mit
einer Barriereschicht 12 aus Siliziumoxid beschichtet,
welche durch ein Plasmabeschichtungsverfahren aufge-
tragen ist (vgl. Fig. 3). Die Sollbruchlinien 5, 5’ im Bereich
des Bodens 4 sind in einem kreuzförmigen Muster an-
geordnet. Neben den Sollbruchlinien 5, 5’ weist der Bo-
den 4 auch die Schwächungslinien 6, 7 und 8 auf.
[0028] Wie aus Figur 2 hervorgeht, bildet der Kapsel-
körper 2 eine Kammer 9 zur Aufnahme von zumindest
einer Ausgangssubstanz zur Zubereitung eines Geträn-
kes. Dabei kann es sich beispielsweise um geröstete und
gemahlene Kaffeebohnen, getrocknete Teeblätter, Tro-
ckenmilch oder auch Schokoladenpulver handeln. Aller-
dings wären auch andere Ausgangssubstanzen zur Zu-
bereitung von Getränken denkbar, beispielsweise Kon-
zentrate für Limonaden. Innerhalb der Kammer 9 sind an
der Seitenwand 3 sowie im Übergangsbereich zum Bo-
den 4 Stützelemente 10 angeordnet. Diese stützen je-
weils einen sich zwischen zwei parallel verlaufenden
Sollbruchlinien 5, 5’ befindenden Abschnitt des Bodens
4. In der Teilvergrösserung A gemäss Figur 3 ist die Aus-
gestaltung der Sollbruchlinien 5, 5’ besser zu erkennen.
Zudem ist die Barriereschicht 12 auf der Innenseite des
Kapselkörpers durch eine dicke Schwarze Linie ange-
deutet. Die Dicke der Linie gibt dabei die Stärke der Bar-
riereschicht 12 nicht massstabsgetreu wieder. Die Bar-
riereschicht 12 stellt sicher, dass der Kapselkörper auch
in Bereichen mit reduzierter Wandstärke sauerstoff-
und/oder aromadicht ist.
[0029] In Figur 4 ist die Kapsel 1 gezeigt, nachdem
diese durch Eindrücken des Bodens 4 geöffnet wurde.
Es ist zu erkennen, dass die zwischen zwei Sollbruchli-
nien 5, 5’ liegenden Bereiche des Bodens 4 durch die
Stützelemente 10 gestützt wurden, während der gewölbt
ausgestaltete Boden 4 eingedrückt wurde.
[0030] Die Figuren 5 bis 7 zeigen einen Kapselkörper
2 für ein alternatives Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemässen Kapsel 1. Der besagte Kapselkörper 2
ist durch ein Tiefziehverfahren hergestellt und besteht
aus einer Seitenwand 3 sowie einem einstückig mit die-
ser ausgebildeten Boden 4. Der Kapselkörper 2 ist auf
der Innenseite mit einer Barriereschicht 12 aus Silizium-
oxid beschichtet, welche durch ein Plasmabeschich-
tungsverfahren aufgetragen ist. Im Bereich des Bodens
4 sind die Schlitze 11 angebracht. Wie aus der Teilver-
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grösserung B gemäss Figur 7 hervorgeht, überdeckt die
Barriereschicht 12 Schlitze 11. Die Dicke der Linie gibt
auch hier die Stärke der Barriereschicht 12 nicht mass-
stabsgetreu wieder. Auch die Breite des in Figur 7 ge-
zeigten Schlitzes ist nicht massstabsgetreu. Der Kapsel-
körper ist damit sauerstoff- und/oder aromadicht, lässt
sich jedoch dennoch leicht in einer dazu vorgesehenen
Getränkeherstellungsvorrichtung penetrieren. Da die
Dichtigkeit des Kapselkörpers 2 durch die Barriere-
schicht 12 erzielt wird, kann dieser aus einem Monoma-
terial durch Tiefziehen hergestellt werden. Da die Stärke
der Barriereschicht 12 im Vergleich zur Wandstärke des
Kapselkörpers vergleichsweise gering ist, kann der Kap-
selkörper leicht, faktisch als Monomaterial, rezykliert
werden.
[0031] Wie aus Figur 8 hervorgeht, umfasst eine wei-
tere Ausführungsform einer erfindungsgemässen Kap-
sel 1 einen Kapselkörper 2, welcher von einem Deckel
(nicht dargestellt) verschlossen ist. Auf der dem Deckel
gegenüberliegenden Seite der Kapsel 1 ist ein Auslauf-
stutzen 13 angeordnet. Der Kapselkörper 2 weist eine
Kammer 9 auf, in welcher eine Ausgangssubstanz zur
Zubereitung eines Getränkes lagerbar ist. Zwischen der
Kammer 9 und dem Auslaufstutzen 13 ist ein Filterele-
ment 14 angeordnet, welches ein austreten von unge-
lösten Substanzpartikeln aus der Kapsel 1 verhindert.
Anschliessend an das Filterelement 14 folgt ein Sammel-
raum 15, welcher das zubereitete Getränk in einem Be-
reich über dem Auslaufstutzen 13 sammelt.
[0032] Wie insbesondere aus der Teilvergrösserung C
gemäss Figur 9 näher hervorgeht, ist im Auslaufstutzen
13 eine Sollbruchlinie 5 angeordnet. Auf der Innenseite
des Kapselkörpers 2 ist eine Barriereschicht 12 aufge-
bracht, welche die Sollbruchlinie 5 abdeckt. Die Dicke
der Linie gibt dabei die Stärke der Barriereschicht 12 nicht
massstabsgetreu wieder. Die Barriereschicht 12 stellt si-
cher, dass der Kapselkörper auch in Bereichen mit re-
duzierter Wandstärke sauerstoff- und/oder aromadicht
ist. Die spaltförmige Öffnung, die sich nach Aufreissen
der Sollbruchlinie bildet, ist als Engstelle zum Aufschäu-
men einer aus dem Kapselkörper abgeleiteten Flüssig-
keit ausgebildet. Die gezeigte Kapsel kann damit zur Her-
stellung von Cafe Creme oder Espresso mit der charak-
teristischen Crema eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Kapsel (1) zur Zubereitung eines Getränkes, umfas-
send einen vorzugsweise rotationssymmetrisch
ausgebildeten Kapselkörper (2) mit einer Seiten-
wand (3) und mit einem insbesondere einstückig mit
dieser ausgebildeten Boden (4), sowie mit einem
den Kapselkörper (2) abdeckenden Deckel (16) zur
Bildung einer geschlossenen Kammer (9), welche
zumindest eine Ausgangssubstanz zur Zubereitung
des Getränkes enthält, wobei der Kapselkörper (2)
zumindest eine, insbesondere spaltförmige, Öff-

nung (11) oder Sollbruchlinie (5, 5’) zum Durchleiten
einer Flüssigkeit durch die Kapsel (1) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kapselkörper (2)
zumindest teilweise mit einer die Öffnung (11) oder
die Sollbruchlinie (5, 5’) abdeckenden Barriere-
schicht (12) aus einem Metalloxid beschichtet ist.

2. Kapsel (1) nach einem Anspruche 1, wobei der Kap-
selkörper (2) sauerstoff- und/oder aromadicht ist.

3. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei der Kapselkörper eine oberflächenbereinigte
Oxygen Transmission Rate (OTR) in der Einheit cm3

pro m2 pro Tag pro 0,21 bar von weniger als 20,
vorzugsweise weniger als 10, bevorzugterweise we-
niger als 5, hat.

4. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
der Kapselkörper (2) aus einem Kunststoffmaterial,
insbesondere aus Polypropylen besteht.

5. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Barriereschicht (12) aus Siliziumoxid oder Alu-
miniumoxid besteht.

6. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
Barriereschicht (12) eine Stärke von 10 nm bis 1 mm,
vorzugsweise von 20 nm bis 500 nm, bevorzugter-
weise von 40 nm bis 200 nm, aufweist.

7. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
der Kapselkörper (2) eine spaltförmige Öffnung (11)
mit einer Breite von weniger als 150 nm, vorzugs-
weise weniger als 100 nm, bevorzugterweise weni-
ger als 50 nm aufweist.

8. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
der Kapselkörper (2) mit einem Spitzguss- oder Tief-
ziehverfahren hergestellt ist.

9. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
die Barriereschicht (12) durch ein Plasmabeschicht-
ngsverfahren, vorzugsweise durch ein PEVCD-Ver-
fahren, auf den Kapselkörper (2) aufgetragen ist.

10. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
die Barriereschicht (12) innenseitig, aussenseitig
oder beidseitig auf den Kapselkörper (2) aufgetra-
gen ist.

11. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
der Kapselkörper zusätzlich, innenseitig, aussensei-
tig oder beidseitig, eine Überlackschicht ausweist,
wobei die Überlackschicht insbesondere eine Dicke
von 500 nm bis 50 mm, vorzugsweise von 1 mm bis
25 mm, bevorzugterweise von 2 mm bis 10 mm, auf-
weist.
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12. Kapsel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
die spaltförmige Öffnung (11) oder die Sollbruchlinie
(5, 5’) nach deren aufreissen als Engstelle zum Auf-
schäumen einer aus dem Kapselkörper abgeleiteten
Flüssigkeit ausgebildet ist.
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